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An alle Schulen  

in Rheinland-Pfalz 

 

 

 

Masken 

 

 

Sehr geehrte Schulleiterinnen, 

sehr geehrte Schulleiter, 

 

anknüpfend an die Beschlüsse aus der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den 

Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten wurde inzwischen in zahlreichen 

Bereichen des öffentlichen Lebens das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske 

(„OP-Maske“) in der Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz verbindlich 

vorgeschrieben. Hiervon sind unter anderem der öffentliche Nahverkehr und das 

Einkaufen betroffen. 

Auch den Lehrkräften und anderen Bediensteten an unseren Schulen möchten wir 

diese erhöhten Schutzstandards zur Verfügung stellen. Die Schulen erhalten hierzu 

für ihr Personal ausreichend medizinische Masken für den Schulalltag. Deshalb 

werden zunächst für den Februar 1 Mio. medizinische Masken an die Schulen 

ausgeliefert. Da die medizinischen Masken für den öffentlichen Nahverkehr 

einschließlich der Schülerbeförderung vorgeschrieben sind, werden auch die 

Schülerinnen und Schüler in weiten Teilen diese medizinischen Masken tragen. Sie 

können aber in der Schule auch weiterhin ihre Alltagsmasken verwenden. 

Schülerinnen und Schüler, die z.B. ihre Masken vergessen haben, können bei Bedarf 

ebenfalls aus dem Vorrat an medizinischen Masken an den Schulen versorgt werden. 
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Für die Schülerbeförderung werden ferner den Trägern 160.000 medizinische 

Gesichtsmasken zur Verfügung gestellt. Kein Kind darf an der Haltestelle 

zurückbleiben, wenn es seine Maske vergessen hat. 

Darüber hinaus wurden den Schulen schon 250.000 FFP2-Masken für 

Sondersituationen geliefert und es werden weitere 250.000 FFP2-Masken in der 

nächsten Woche zur Verfügung gestellt werden. Nach dem Rat der Experten der 

Universitätsmedizin in Mainz ist es nach wie vor nicht erforderlich, diese dauerhaft im 

Unterricht zu tragen. Sie sollten allenfalls temporär in besonderen Situationen, z. B. 

bei der Ersten Hilfe, verwendet werden. Gleichwohl wird das Land bei Bedarf 

rechtzeitig für den notwenigen Nachschub sorgen, damit jede Lehrkraft ausreichend 

FFP2-Masken hat, wenn sie diese im Schulalltag benötigt. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre ADD 

-Schulabteilung- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


